
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/1/25 3Ob30/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1956

Norm

ZPO §502 Abs2 Ca3

Rechtssatz

Keine Frage der Bemessung, sondern des Grundes der Unterhaltsp8icht liegt im Streit, ob die Fortsetzung eines

Lehrverhältnisses gegen den Willen des Unterhaltsverp8ichteten zu dessen Enthebung von der Unterhaltsp8icht führt,

wenn im übrigen bereits die Selbsterhaltungsfähigkeit der Unterhaltsberechtigten eingetreten wäre.
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